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HotH e ULE FüR MUSIK UND DARSTELLENDE KUNST "MOZARTEUM" IN SALZBURG 

DER REKTOR 

A-5020 Salzburg, Mirabellplatz 1, Tel. (06222) 7.5534, 75646 

Zahl: 
'V'3-R/83 

An das 
Bundesminister ium für 
Wissenschaft und Forschung 
liliteilung 1/8 

Postfach 104 
1014 W i e  n 

.J 

Salzhrrg I 22. Dezember 1983 

i Eefrifft �SETZENTY./UF'(:
-

I ZL _____________ : __ � __ j�o_ .. oo '00 -GEl19,13 
Datum: 29. DEZ. IJ83 

Verteilt�984 -01- 2 IltiiW'l U1 ... --.. -... ----_---r rß ___ +__ 

� /Ja'l�\. 
Betrifft: Stellungnahme des Gesamtkollegiums zwn Ent.wurf eines Bundes­

gesetzes, mit dem das Kunsthcchschul-0rganisationsgesetz geändert 
wird. 

Mit Erlass des Bundesministeriums für Wissenschaft und FClLschung vom 
26.VI.1983, GZ. 59.005/1-18/83 wurde der Hochschule der Entwurf e.ines 

Bundesgesetzes, mit dem das Kunsthcchschul-0rganisationsgwsetz, BGBl. Nr. 

54/1970, geändert wird, mit der Bitte übermittelt, Stellung zu neturen. 

Das Gesamtkollegium hat .in seiner Sitzung vom 16. XII. 1983 nach eingehender 

Beratung e.instimnig folgende Stellungnahne reschlossen: 

In Ü1:ereinstimrung mit den diesrezüglichen Ausführungen in der Stellungnahne 

des Gesamtkollegiums der Hochschule für Musik und darstelleme Kunst in Wien 

wird mit Befrenrlen angenerkt, dass entgegen der bisherigen Praxis des Bundes­

mini.steriums für Wissenschaft und Forschung auch die 00. Hochschule nicht zur 
Erarreitung des Gesetzesentwurfes beigezogen wurde. 

Allgerreines 

Im Vorblatt zu den Erläuterungen wird als Ziel der in Aussicht genOImV2l1en 

Novellierung des Kunsthochschul-0rganisationsgesetzes die Rechtsvereinheitlichung 
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auf dem Sektor des Organisationsrechtes angeget.en, WJtei - wie ausdrücklich 

festgestellt wird - den spezifischen Zielsetzungen und strukturellen Besonder­

heiten der Kunsthochschulen v;reiterhin Rechmmg zu tragen sein wird. 

Eine der �sentlichen strukturellen Besonderheiten ist nun die vierjährige 

Amtsp:::ricrle des Rektors mit der Möglichkeit der Wiederwahl; da diese Bestinmmg 

gerräss dem Gesetzesentwurf teitehalten W2rden soll, wird auch in Hinkunft, 

anders als an Universitäten I eine Kontinuität in der Ißiumg der Kunst.�cx::hschule."'1 

gegeren sein. Dadurch hat der Rektor die Höglichkeit, ül::.e:" eitlen längeren Zeitraum 

Ideen instesonders aaf künstlerischem Gebiet zu realisieren und so den Stil der 

Hochschule in seiner Ant"..spsri.cx:1e mitzu1::esti.mren. Dies scheint aufgrund der Er­

fahrungen nur dann ITÖglich, 'Vle!ID dem Rektor ein ihm �isungsgeb.mdener verwaltungs­

apparat zur Verfügung steht. 

Die vorgesehene Aufvl2rtung des Rektoratsdirektors zum Hochschuldirektor , welches 

\vort sich sehr schnell zum Direktor der Hochschule entvlickeln wird (w=r ist dann 

Rektor der Hochschule?), l:edeutet eine Einengung der Kompetenzen der gewählten 

Funktionäre der Hochschule zugunsten des direkten Einflusses des Ministeriums auf 
., 

dem �veg ül::>2r den bestellten Direktor. 

Wenn dem Rektor nun entsprechend dem Novellierungsentwurf de facto sämtliche 

Personalkorrpetenzen entzogen werden (Aufheumg des § 16 f;.bs. 2), so bleibt ihm 

letztlich nur lrehr eine reine Repräsentationsfunkt5.on. Dass damit indirekt eine 

Al:wertung der Kollegialorgane der Hoch.schule verhmden ist, WOJll1 deren Vorsitzender 

tmd Repräsentant in seiner l'iirksarnkeit eingeschränkt wjrd, ist evident. 

Das Gesamtkollegium ist der Auffassung, dass durch die bisherige Verteilung der 

Gewichte zwischen dem staatlichen und autonomen Wirkungsbereich den spezifischen 

ZielsetZu.l1gen der Kunsthochschulen oostnög-lich Rechnung getragen wird. Eine 

Kunsthochschule ist - v.erul m.:;:n z.B. an die unterrichtsllotVJeJ."1dige Produktion 

von Aufführungen, Konzerten, Opern denkt - eten in ganz anderer Weise ein Organisnus 

als eine Universität. 

Die relativ lange Amtsdauer eines Rektors und die relative Kleinheit der Kunst­

hcx:::hschulen im Vergleich zur Grössenordnung der heutigen Massenuniversitäten 

machen insgesamt die im Entwurf vorgeschlagene "Entlastung" des Rektors über­

flüssig •. Der Entwurf seIhst respektiert zumindest das zweite Argurrent, in dem er 

die Einr ichtung dekanatsähnlicher Dienststellen mit eren dieser Begründung 

ablehnt. 
" 
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Dem Argum:mt, dass der Rektor fachlich ü.l:Brfordert würde, kann in einer 

arbeitsteiligen Welt grundsätzlich nicht gefolgt werden, zuma.l er auch nach 

der derzeitigen Rechtslage eine Fülle von Beratungsmöglichkeiten hat. 

Zur Feststellung, dass dem Bund durch die vorgeschlagene Novellierung keine 

Kosten erwachsen, wjrd rurerkt, dass dies den bisr:ex' gerna.chte..l1 Erfahrungen 

widersprechen würde tmd sich das Gesc:u'TItkollegium nicht vorstellen könne, dass 

durch eine so gravierende Struktur änderung nicht zumindest indirekt Kosten 

entstehen. 

Zu den einzelnen Bestimrungen des Entvrurfes 

Das Gesarntkollegium ist grundsätzlich der Auffassung, dass die bisher gegebenen 

Korrpetenzen des gewählten Rektors und indirekt damit der ge'/lählten Kollegial­

organe nicht eingeschränkt werden dürfen. Daraus folgt, dass 

�?\rt. I Z 3 (§ 141 
auch das nichtkünstlerische und nichovissenschaftliche Persa.'1al so wie bisher 

de.m Rektor unterstellt sein soll. Auf keinen Fall sollten jene Beamte und 

Vertragsl:::cdienstete, die einer Abteilung zugeteilt: sind, dem Hochschuldrrektor 

unterstehen .. § 16 ?\b3. 2 darf deJ.mach keinesfalls entfallen. 

Zu Art. I Z 5 (§ 20 Abs. �11 
der Hochschuldrrektor als nichtgewähltes Organ keillesfalls Sitz und stimre 

.im Gesamtkollegium hab::m soll i es wird diesbezüglich in teil'wciser Analogie 

zu den Best:L'1itUl1gen des § 37 A1:s. 5 KH03 ü.b2r die Stellung des Bibliotr..eks-
. 

direktors angeregt, dass der Hochschuldirf'..ktor im Gesamtk.ollegiwn lediglich 

beratende Stimre und Antragsrecht hat. 

Zu Art. I Z 12 (§§ 30, 31) 
die Bestimrungen der Paragraphen 30 und 31 ersatzlos gestrichen werden sollen, 

w.::>bei angerrerkt \vrrd, dass vor allem auch der Terminus Hochschuldirektor (= Direktor 

der HOChschule) als unzvveckrrässig bezw. Missverständnisse fördernd erachtet wrrd. 

I 
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Sonstises 

Das Gesamtkollegium ist ferner der Auffassung, dass eine Fülle von Sach­

prob1erre.Yl im Gesetzesentwurf nicht behandelt v.rorden ist und auch aus diesem 

Grund eine umfassendere Nove11ierung in Aussicht genomren �-Iden sollte. 

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit wären u.a. folgende Bereiche zu berück­

sichtigen: 

verankerung einer vom Gesamtkollegium zu erlassenden Hausordnung, Neuregelung 

der Stellung des Hocill:�hu1konvents, Klärung des Abstinm.l.ngsm::::dus :in den Kollegial­

organen sowie umfassende Berücksichtigung der vom KHStG geschaffenen neuen 

�hts1age. Es wird jedoch dr:ingend errpfohlen, vor Inangriffna.hrre einer umfassenden 

Nove11ierung die mit de..'n KHStG gercochten Erfal1.rungen auszuwerten. 

Abschliessend darf nochm::.l.ls zum Ausdruck gebr'acht werden, dass nach Überzeugung 

der Hochschule die Novelle in der vorliegenden Form keine Verbesserung erwarten 

lässt. 
.. 

Als Annex. wird unter e:inern die Stellungnahrre des Verbandes des künstler ischen 

und \'lissenschaftlichen Personals der Hochschule "HozGtrteum" vorgelegt. 

B:eilage 

Ergeht an: 
Präsidium des Nationalrates (25fach) 

/ 
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